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PIMSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: R-584jR 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A.Z.: ..................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Wien, am .J.4.~ ... ;J.@.:L .. .'J98.'* ..... 

r~;;frifft "GESET'ZENTWCi~~~­I ZL ..... _. __ ~[_ .. _ .... -GEl19_ 

I Datum: 1 9. JUN1198~ . 

I VCdOilt ... ~~,-~~~_ 
Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über 

die Gerichts- und Justizverwal­
tungsgebühren (GJGebG 1985) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichsübermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­
nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

25 Beilagen 
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PRASIDENTENKONFERENZ 
DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS' 

G. Z. ~·R· .. 584/R 
z. Sehr. v.: 19.4.1984-

GZ. :18.009/37-1 7/84. 

An das 
Bundesministeriuin für Justiz 
Museumstraße 7 
Postfachi63 
1016 Wien 

. 1 4 Jlml 1984 Wlen, am ........... ~ ...................................... . 
vvienL, Löwelstraße.l2, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 4i, 63 7731,Fernschreiber 13/5451 

- -i .. 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über 
die Gerichts- und Justizverwal­
t11:Ilgsgebühren CGJGebG 1985) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs beehrt sich, dem' Bunde smini sterium für Justiz zu de.m 
':l~l?etfef~ genanntenEri.tw~f folgende Stellungnahme bekann­
zugeben: 
Die I'räsidente'nkonferenz der Landwirt.schaftskammern stellt 
einleitend fest, daß sie die Bestrebungen des Bundesministeriums 
fü.1:- Justiz, eineYereinfachung der Gebührenberechnung sowie 
eizle'Yerminderung des 'damit verbundenen Arbeitsaufwandes her-

. ~ .. 
-- ~'befzufübren, durchaus' anerkannt •. Der Entwurf in der vorliegen­

d~n Fassung ist jedoch nicht geeignet, dieses Ziel im Interesse 
des'recbtsuchenden Staatsbürgers zu erreichen. 

Negativ wird vor allem die im Entwurf vorgesehene Vorauszahlungs-
! 

pflicht be~teil t,. Der rechtsuchende Bürger hat nach dem vor-
liegenden Entwurf d~In Staat eine Vorauszahlung zu gewähren für 
eine Leistung, "die" er erst nach Monaten (Jq;bren) erhält. Weiters 
ist zu Beginn einesRe~ht~streites nicht entschieden, wer letzt-. . 

lich Träger der Gerichtsgebührensein wird. Der Kostenbeschluß 
durch den Richter äm Ends! eines Verfahrens klärt ab, wer die 
Gerichtskosten zu le·istenhat. Der .'Umweg - Vorauszahlung und 
möglicherweise spätere Refundierung durch die z.B. im Zivilpro­
zeß unterliegende partei - könnte 'durch eine einmalige direkte 
Einforderung vereinfacht werden~ 
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Nach dem Entwurf soll für jede Instanz nur mehr eine einzige 
aber höhere Gebühr entrichtet werden. Durch eine so~he hohe 
"Eintrittsgebühr" könnte der bessere Zugang zum Rechtver-' 
stellt werden. Nach den Erfahrungen der Praxis, enden viele 
Zivilprozesse schon bei der ersten Tagsatzung öder in weiterer 
Folge durch Vergleich. Folgt man den Vorstellungen des Ent­
wurfes, dann könnte die Bereitschaft der Parteien zur Beeridi~ 
gung eines Rechtsstreites in der Anfangsphase eines Verfahrens 
sinken, da ohnedies die vollen Gebühren für das Verfahren in 
I. Instanz schon bezahlt wurden. Die durchschnittliche Ver­
fahrensdauer würde sich dadurch zweifellos erhöhen. 

,'" 

Als bürgerfreundlichere Lösung.w1lrdeine differenzierte Phasen-
pauschalierung im nachhinein angesehen. Eine differenzierte 
Phasenpauschalierung müßte also einen Unterschied machen, ob 
ein Zivilprozeß bej/ der ersten Tägsatzung, durch Vergleich 
oder durch Urteil endet. Diese Beurteilung kann ab~f. nur im nach­
hinein vorgenommen werden. Die Gerichtsgebührensollten dann 
rationell mit Hilfe der modernen Bürotechnik unmittelbar vom 
Kostenträger eingehoben werden. 

Teile des Gerichtsbetriebes 'wurden in den letzten ,Jahren mit 
Hilfe von EDV-Anlagen rationalisiert (Grwdbuchsumstellungl) . . , " ,~ , 

Weiters werden durch das Gerichts- und Justizverwalt.ungsgebührengesetz 
1985 Arbeitseinsparungen erwartet. Die,'gen?-nnten Gründe müssen 
insgesamt zu einer Senkung der Gerichtsgebühren fühJ:',en. Im .1?e­
sonderen wird an eine Senkung der Gebühren nach Tarifpost 9 
des Entwurfes (Grundbuchsachen) gedacht'. Anzustreben wäre die 
Aufnahme einer Bestimmung im EntwUrf, die sicherstellt, daß im, 
Falle eines reformbedingten höheren Gebührenaufkommen~ die 
Tarife nach zwei Jahren nachträglich gesenkt werden mussen. 

Der 'in den Erläuternden Bemerkungen,(Seite·110) aufgestellten 
Behauptung der weitgehenden Aufkommensneutralität des Entwurfes 

i ," " . 

kann keinesfalls beigepflichtet werden. Soweit die vorgeschlagene 
. ,. , " 

Systemänderung exakte Vergl.eiche .überhaupt?iuläßt, würden sich 
im einz'elnenErhöhungen von 500 %' (Konkurse;,öffnung) und mehr 

, , , - ' . .. 
, , 

ergeben. Als Beispiel sei auf die Erhöhung.qer Bemessungsgrund-
lage für den Streitwert (§ 21) hingewiesen, wonach in den Ange­
legenheiten der lit. a) (z.B. Ausgedingestreitigkeiten) die Be-
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messungsgrundlage von S 2.000,- auf S 10.000,-, d.i. um 
500 %, angehoben werden soll. Diese enormen Steigerungen 
und der Umstand, daß die Pauschalgebühren jeweils schon mit 
der Überreichung der Klage (§ 2 Z.1 lit.~ zur Gänze fällig 
werden, würden den Zugang zum Recht wesentlich erschweren. 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern lehnt 
daher den Entwurf in der vorliegenden Fassung ab. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 
durch Übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

gez. OkR. Or. Lehner gez. i. V. ur. ~{orbl 
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